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Betrifft: S~ell ungnahme zum E~twurf des Bundesgesetzes J~,::- ;';~tG-tg-ii'~TiENTif!L~i~:~~:":J 
m t d d S h 1 t t " d t . d ~ I \J C"-'~I) 

1 em as c u zel gese z gean er Wl r E'_I' · .. ··· ..... · ........ s ................... ,):.': J ••• ...... 

D"ium: 2 b tl\~q;; 1on1)' 
... ". 1. M! 11. .),., I j 

Sehr geehrter Herr Dr. Münster! Vcrte:~t ..... ? .. 5.: ... ~ ... ("'.1..Ct.!.....~ l 
=~,..,....--_ .... "'..-,,~.~ . ..iI 

,In der Beilage übermitteln wir Ihnen die Stellungnahme zum Entwurf des Bundes

gese~zes, mit dem das Schulzeitgesetz geändert wird zur Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

die Präsidenten 

Gerhard H.J.FRUHMANN eh. Il se SCHMID eh.' 

Beilage 
, 
!: ;:jnn • . ,_.~.ti. d 

Stellungnahme 

f.d.R.d.A.: tf\~ 

Raifleisen. Die Bank ['XI bLZ.38.550 
kQnto: 282.210 
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BÜRO LAN~GENDREFERAT 

beim: O!:R S 'I::~ LAN)ESHCOlHl.N' 

0011 GHA.L KAHMl."U~'lA1l2 

Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulzeitgesetz geändert wird 

1.) Semesterlerienregelung 

Im Sinne des Autonomiegedankens erscheint uns die vorgeschlagene strikte 
EinteilungIZuteilung der Semesterfenenwochen nicht notwendig 
Diese Regelung könnte Empfehlungscharakter haben 
Jede Schule sollte aber die Möglichkeit bekommen, eine eigene autonome Regelung zu 
erlassen. Für Schulen ohne autonome Festsetzung gilt dann die gesetzlich empfohlene 
Regelung. 
Das Gesetz sollte außerden so flexibel formuliel1 ergänzt werden, daß Schulen einzelner 
Regionen autonom statt der Semesterferien auch Herbst-oder Pfingstferien 0 ci fest·setzen 
können. Davor wäre der BSRILSR zu hören (regionale Koordination) 

2.) Schulfreierklärung einzelner Tage 
'. 

-Wir lehnen die Aufrechterhaltung der Ungleichheit zwischen Bundes- und Landesschulen ab 
Es ist nicht akzeptabel, daß Landesschulen weniger Kompetenzen zugebilligt werden als 
Bundesschulen. 
Die Grundsatzbestimmung § 8 Abs5 muß daher analog zu § 2 Abs5 formuliert werden. 
-Der letzte Satz von § 2 Abs5 soll gestrichen werden, da ein derartiges "Verbot" unangebracht 
ist. 
-Die Verringerung der Anzahl der derzeit möglichen schulfreien Tage um einen Tag (von 5 
auf 4) ist tlir uns nicht akzeptabel 
§ 2 Abs.5 bzw. §8 Abs5 sollen daher lauten 

können das Schulforum bzw der Schulgemeinschaftsausschuß hochstens fünf Tage. 

3., 5-Tage-\Voche 

-Wir begrüßen die Mög!ichkeit, daß alle Schu!arten ohne Beantragung eines Schu!versuchs 
aber durch Beschluß der Schlllpartnerschaftgremien eine 5-Tage-Woche beschließen können. 

-Um eine wesentliche Vermehrung des Nachmittagsunterrichts vermeiden zu können, Ist eine 
gleichzeitige Verkü rzung der verpflich tenden U n tcn-ich tszciten fü r SchLi lerl nnen 
lInerläßlich 
Dies müßte zumllldest durch eine Änderung der Lehrplanverordnung erfolgen, die den 
Schulen eine autonome Reduktion der verpflichtenden Gesamtwochenstundenzahl 
gestattet 

Mi t freundl i ehen Grüßen 
die Präsidenten 

1zii(J{;{ -!J /."li('~Li{;. L~'L~_, 
)Gerhard H.J.FR~ 

Graz,1995 04 CX) . 

IB ... - • 
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